
Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass Sie sich bei der Deutschen Energieagentur über das 
Thema Energieeffizienz umfassend informieren können. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.energieeffizienz-online.info. 

 
Information über die Stromherkunft gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07.07.2005: 
Gesamtstromlieferung der Feuchter Gemeindewerke GmbH des Jahres 2022 - Anteile der Energieträger Erneuerbare Energien mit 
Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage: 100 %. Damit verbundene Umweltauswirkungen - radioaktiver Abfall: 0,0000 g/kWh, 
CO2-Emissionen: 0 g/kWh. 

 
Durchschnittswerte der Stromerzeugung in Deutschland des Jahres 2022 zum Vergleich - Anteile der Energieträger Kernkraft: 6,6 %, Kohle: 
32,5 %, Erdgas: 10,8%, Sonstige fossile Energieträger: 1,2 %, Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-
Umlage: 8,2 %, Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage: 40,7 %. Damit verbundene Umweltauswirkungen - radioaktiver Abfall: 
0,0002 g/kWh, CO2-Emissionen: 377 g/kWh. (Quelle: BDEW) 

 

 
 

 
 

Preisblatt Ladestrom – FGW Mobil  
gültig ab 01.01.2024 

 
 

  
NETTO 

ohne MwSt. 
BRUTTO  

mit 19 % MwSt. 

FGW Mobil Ladestrom  
getrennte Messung*   

Energiepreis HT  34,35 ct/kWh  40,87 ct/kWh 

Energiepreis NT   24,54 ct/kWh  29,20 ct/kWh 

Monatlicher Grundpreis    4,63 €    5,51 € 
 
 

Preise gültig bis 31.12.2023 
 

  
NETTO 

ohne MwSt. 
BRUTTO  

mit 19 % MwSt. 

FGW Mobil Ladestrom  
getrennte Messung*   

Energiepreis HT  40,85 ct/kWh  48,61 ct/kWh 

Energiepreis NT   31,04 ct/kWh  36,93 ct/kWh 

Monatlicher Grundpreis    4,63 €    5,51 € 
 

Exklusive Messung des Ladestroms von Wandladestationen.  
Bei getrennter Messung müssen ein Zähler für den Hausstrom und ein separater 
Zähler mit Unterbrechungseinrichtung und TSG (Tarif-Signal-Gerät) -Platz vorhanden 
sein. 
 
Die Bruttopreise enthalten Stromlieferung, Netznutzung, Konzessionsabgabe, Abgaben 
gemäß dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG-Umlage), dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWK-Umlage), der § 19  Strom-NEV-Umlage, der § 17f EnWG 
Offshore-Netzumlage, der § 18 AbLaV-Umlage, Stromsteuer sowie die Mehrwertsteuer 
(MwSt.) in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.  
 
Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf 
der internetbasierenden Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetz-
betreiber unter www.netztransparenz.de. 
 
 
Niedertarifzeiten: 
Montag bis Freitag 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr des folgenden Tages 
Samstag 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr 
Sonn- und Feiertag 00.00 Uhr bis 06.00 Uhr des folgenden Tages 
Es werden die örtlichen Feiertage angesetzt. Alle übrigen Zeiten gelten als 
Hochtarifzeiten. 

 
Sperrzeiten für Wandladestationen:  
Montag bis Freitag (außer feiertags) von 10:30 - 12:30 Uhr (keine feste Sperrzeit am 
Sa, So und feiertags) und täglich zusätzlich 2 Stunden variabel je nach Netzlast. 
Zwischen den Sperrzeiten ist eine Freigabezeit von mind. 3 Stunden zu gewährleisten.  

 
Noch Fragen?  
Das freundliche Service-Team der Feuchter Gemeindewerke GmbH hilft Ihnen bei 
Fragen gerne unter Telefon 09128/99 14-0 oder persönlich im Beratungszentrum, 
Unterer Zeidlerweg 1- 90537 Feucht. 

http://www.energieeffizienz-online.info/
http://www.netztransparenz.de/

